
Merkblatt A4

Arbeitslosen
Zentrum
Düsseldorf

Merkblatt A4 - Berufliche Weiterbildung             ArbeitslosenZentrum Düsseldorf     1/2009

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berufliche Weiterbildung

Arbeitslose, die zur Verbesserung ihrer Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zusätzliche Qualifika-
tionen benötigen, können von der Agentur für Ar-
beit durch Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung gefördert werden. Solche Maßnahmen die-
nen u.a. dazu, die Arbeitslosigkeit zu beenden oder
einen fehlenden Berufsabschluss nachzuholen.

Im Unterschied zu anderen Leistungen der Arbeits-
agentur besteht auf eine Förderung der beruflichen
Weiterbildung kein Rechtsanspruch. Welche und wie-
viele Maßnahmen von einer Agentur für Arbeit ge-
fördert werden, ist u.a. von der arbeitsmarkt-
politischen Zweckmäßigkeit und den zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln abhängig.

Voraussetzungen für die Teilnahme an
Bildungsmaßnahmen

Damit die Agentur für Arbeit die Kosten, die
durch die Teilnahme an der Maßnahme entste-
hen (Lehrgangskosten, Fahrkosten, Kosten für Kin-
derbetreuung in Höhe von 130 € pro Monat und
Kind unter 15 Jahre und Kosten für auswärtige
Unterbringung und Verpflegung), übernimmt,
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die berufliche Weiterbildung muss
notwendig sein.

Die Notwendigkeit einer beruflichen Weiterbil-
dung liegt vor, wenn

bei bestehender Arbeitslosigkeit eine berufli-
che Eingliederung sonst nicht möglich ist,
eine drohende Arbeitslosigkeit (z.B. konkrete
Kündigung oder befristeter Arbeitsvertrag) ver-
mieden werden kann oder
die Notwendigkeit wegen fehlendem Berufs-
abschluss anerkannt ist.

Die Anerkennung der Notwendigkeit wegen
fehlendem Berufsabschluss ist dann gegeben,
wenn

kein Berufsabschluss vorliegt, für den nach
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften
eine mindestens zweijährige Ausbildungsdau-
er vorgesehen ist, oder
ein Berufsabschluss existiert, jedoch aufgrund
einer mehr als vier Jahre ausgeübten Beschäf-
tigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine

entsprechende Beschäftigung voraussichtlich
nicht mehr ausgeübt werden kann.

Wenn Sie über keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung verfügen, müssen Sie i.d.R. minde-
stens drei Jahre berufliche Tätigkeit nachweisen.
Der Begriff der beruflichen Tätigkeit ist weiter
gefasst als der Begriff der versicherungpflichtigen
Beschäftigung. Zur beruflichen Tätigkeit gehören
z.B. auch Zeiten einer nicht abgeschlossenen Be-
rufsausbildung, Wehr- und Zivildienst und Betreu-
ung von Kindern bzw. Pflege von Angehörigen.

2. Sie müssen vor Maßnahmebeginn von
der Agentur für Arbeit beraten worden
sein und sie muss der Teilnahme
zugestimmt haben.

Im Rahmen dieser Fördervoraussetzung prüft
die Agentur für Arbeit z.B., ob die Teilnahme an
der Maßnahme arbeitsmarktpolitisch zweckmä-
ßig ist und ob Sie für die Maßnahme geeignet
sind. Bestehen Zweifel an der Eignung, kann die
Agentur für Arbeit eine ärztliche oder psycholo-
gische Untersuchung anordnen.

3. Die Maßnahme muss von der Agentur
für Arbeit als förderungsfähig anerkannt
worden sein.

Bei dieser Prüfung kontrolliert die Agentur für
Arbeit beispielsweise, ob die Maßnahme den Zie-
len der Weiterbildungsförderung entspricht und un-
ter Kostengesichtspunkten sparsam und wirtschaft-
lich ist und ob Lehrplan, Methodik und Qualifika-
tion bestimmten Qualitätsanforderungen genügen.
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Bildungsgutschein

Arbeitnehmer/-innen, die die Voraussetzungen
für eine Förderung der beruflichen Weiterbildung
erfüllen, erhalten von der Agentur für Arbeit einen
Bildungsgutschein, der auf bestimmte Bildungsziele,
zeitlich und regional begrenzt sein kann. Der
Bildungsgutschein kann bei einem zugelassenen
Bildungsträger eigener Wahl eingelöst werden.

Wiederholte Förderung

Wenn Ihre Teilnahme an einer Bildungsmaß-
nahme in den letzten drei Jahren von der Agentur
für Arbeit bereits einmal gefördert worden ist,
kommt eine erneute Förderung nur ausnahmswei-
se in Betracht, nämlich wenn wegen besonderer
Schwierigkeiten einer beruflichen Eingliederung
die Teilnahme an einer weiteren Maßnahme un-
erlässlich ist. Diese Einschränkung gilt nur dann
nicht, wenn es sich bei der letzten Förderung um
einen Maßnahmeteil (modular aufgebaute Maß-
nahme) oder eine Feststellungsmaßnahme ge-
handelt hat oder die letzte Maßnahme aus ei-
nem wichtigen Grund nicht beendet und nicht fort-
gesetzt werden konnte.

Arbeitslosengeld bei Teilnahme an
Bildungsmaßnahmen

Wenn die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind und
außerdem ein Anspruch auf Arbeitslosengeld
besteht, kann die Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme durch „Arbeitslosengeld bei
beruflicher Weiterbildung“ gefördert werden.

Arbeitslose, die vor Beginn einer Weiterbildung
Arbeitslosengeld bezogen haben, erhalten näm-
lich Leistungen in gleicher Höhe weitergezahlt.

Die Regelungen für das Arbeitslosengeld gel-
ten unverändert auch bei der Weiterbildung.

Ausnahme:

Erhalten Sie als Bezieher von Arbeitslosengeld
Arbeitsentgelt, Vergütungen oder andere für Ih-
ren Lebensunterhalt bestimmte Zuwendungen von
Ihrem Arbeitgeber oder dem Träger der Maßnah-
me wegen der Teilnahme an der Maßnahme
oder aufgrund eines früheren oder bestehenden
Beschäftigungsverhältnisses (auch ohne dafür eine
Arbeitsleistung zu erbringen), gilt - abweichend
von der Anrechnung von Nebenverdienst (vgl.
Merkblatt A5) - Folgendes: Dieses Einkommen
wird erst nach Abzug von Steuern, Sozialabga-
ben und eines Freibetrages von 400,- EUR mo-
natlich auf das Arbeitslosengeld angerechnet.

Achtung:

Zeiten, in denen Arbeitslosengeld während ei-
ner Weiterbildungsmaßnahme gezahlt wird, ver-
kürzen den noch vorhandenen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld. Zwei Tage Arbeitslosengeldbezug
bei Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme min-
dern den Arbeitslosengeldanspruch allerdings nur
um einen Tag. Die Minderung unterbleibt ganz,
soweit sich dadurch eine Anspruchsdauer von we-
niger als 1 Monat ergibt.


